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offentliche Verfligungsgewalt gestellt worden. Gegenwirtig sind zwar die
dortigen politischen Verhiltnisse weniger giinstig als damals; doch konnte
eine ziindende Idee die zersplitterten Gruppen, die eine Wirtschaftsreform
anstreben, zu gemeinsamen Aktionen zusammenfiihren. In den skandina-
vischen Lindern, namentlich in Schweden, ist die Gewerkschafts- und die
Genossenschaftsbewegung stark, so dass dort eine Ausdehnung der Ge-
meinwirtschaft iiber Genossenschaften und unter offentlichem Einfluss
stehende Selbstverwaltungskorperschaften denkbar wire. Uberdies ist dort
die Steuerschraube fest angezogen, so dass durch Wegstcuerung von ar-
beitslosem Einkommen schon einiges erreicht ware.

Wo in der Schweiz die giinstigsten Angriffspositionen liegen, ist nicht
leicht zu sagen. Der Boden ist allgemein ziemlich hart. Vielleicht wiirde
am besten das «Rezept» Rosa Luxemburgs angewendet, das heisst, dass
von allen Seiten Anstrengungen unternommen werden miissten, um das
Terrain stufenweise zu sondieren und fiir gemeinwirtschaftliche Losungen
vorzubereiten.

Selbstverstandlich muss auch alles unternommen werden, um die get-
stige Haltung der Menschen, ganz besonders der in Staat und Wirtschaft
massgebenden Personlichkeiten, im Sinne einer gemeinwirtschaftlichen
und gemeinniitzigen Denkweise zu beeinflussen.

Das sind nur einige Andeutungen, um zu zeigen, wie die konzertierte
Aktion gedacht ist. Selbstverstandlich miissten eingehende Untersuchun-
gen vorgenommen werden. Das sind Aufgaben, die natiirlich ernsthaftes
und griindliches Arbeiten erfordern und keine raschen Resultate und spek-
takuldren Erfolge versprechen. Doch das ist der Weg, um vom Deklamie-
ren, Resolutionieren und Protestieren zu praktischem Handeln zu kom-
men. So stelle ich mir eine Umgestaltung der vom Kapitalismus durch-
trankten Gesellschaft in der Richtung nach einer gerechteren und mensch-
licheren Ordnung vor.

(Sonderdruck aus der Festschrift Bundesrat H. P. Tschudi)

Der kiihnen Behauptung, im staatlichen Bereich sei der Einfluss des
Biirgers auf die Entscheidungen weitgehend gesichert, muss nachdriicklich
widersprochen werden. Nur wer die Teilnahme an Wahlen, das herkomm-
liche Petitionsrecht, Spurenansitze der Biirgerbeteiligung im Stadtpla-
nungs-, Raumordnungs- und Baurecht, die Moglichkeit, Leserbriefe zu
schreiben und am Biertisch zu meckern — oder die reprisentative Demo-
kratie schlechthin — schon fiir ausreichend hilt, kann den Einfluss der
Biirger auf die Entscheidungen als weitgehend gesichert bezeichnen.

Rudolf Schofberger in «Die Neue Gesellschaft»

334



	"Der kühnen Behauptung, im staatlichen Bereich sei der Einfluss des Bürgers..."

